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Tit.

Nach Vorschrift der Gesellschaftsstatuten beehren wir uns, Ihnen über unsere Geschäftsführung im Jahr 1884

Bericht zu erstatten. Der Vollständigkeit halber fügen wir in gewohnter Weise Mittheilungen über das Wichtigste

aus den Verhandlungen der Generalversammlung ein.

1. Bestand der Direktion, des Verwaltungsrathes und der Revisionskommission.

Im Berichtsjahre unterlagen die kleinere Hälfte der Direktion und des Verwaltungsrathes, der Präsident des

letztern und die gesammte Revisionskommission der Erneuerungswahl. Alle Stellen wurden wieder mit den bisherigen

Inhabern besetzt.

Die Ersatzwahl fiir ein frei zu wählendes Mitglied des Verwaltungsrathes fiel auf Herrn Gustav Naville,
Ingenieur, in Zürich.

Herr Regierungsrath W. H a u s e r wurde von der zürcherischen Regierung auf eine neue Amtsdauer von

drei Jahren als Vertreter des Staates in unser Kollegium abgeordnet.

2. Allgemeine Übersicht der Geschäfte.

Wir erledigten in 11 Sitzungen 55 Geschäfte. Dazu kamen 16 Präsidialverfügungen.

Dio Kontroikommission versammelte sich fünfmal, die Tarifkommission dreimal, die Büdgetkommission zweimal.

Zwei Spezialkommissionen hielten im Ganzen sechs Sitzungen.

3. Organisation der Verwaltung. Besoldungen und Entschädigungen. Personelles.

a) Verwaltungsrath.

Als Vizepräsidenten des Verwaltungsrathes haben wir Herrn Direktor S toll, als Präsidenten und Vizepräsidenten

der Direktion die Herren II. S t u d e r und Dr. E. E s c h e r auf eine neue Amtsdauer bestätigt.

Entlassungsbegehren machten je eine Ersatzwahl in die Kontroikommission, in die Rechnungsprüfungskommission

der Eisenbahnunternehmung Wohlen-Bremgarten und in den Verwaltungsrath der Eisenbahngesellschaft Effretikon-

Wetzikon-IIinweil nothwendig.

lì?
Mok Vorsokrikt àer Ovselisàltsstatàn bsekrsn >vir uns, Iknon über unsere vesokäktskükrunA im àakr 1884

vsriokt 7, u erstatten. vor VollstânàiAkeit kalksr kuZen wir in Zewolmter V^eiss Vittkoilungvn über àas ^Viektizsto

ans àsn Vsrkanàlnnsssn àer veneralvsrsammlnnA ein.

j. lîcst-lnd <Ier làlîlion, <Iv8 Vei>v-iItn»Mi-.itIi08 ,1e,- àiààmmisài.
Im vsriokts^akrs unterlaAöll àie Kleiners Hälfte àer Direktion un<i âge VerivaltnnAsratkss, lier Drâsiàkllt àss

làtsrn nnà àie Assammte Revisionskommission àer DrnenerunASvvakI. ^Ile Stellen vvuràen vieàer mit àsn bisileriZen

Inkakern besetzt.

vie Drsat^^vakl tiir sin lrei 2u vvâklsnàss Nitxlisà àss VorAaltnllFsratkos kiel ank Herrn D n stav Ravilis,
InASnivur, in ?üriok.

Herr RsAierunAsratk V'. II a user vnràe von àer 2nrokerisoken ReZisrnnF ank sine nsns ^mtsàausr von

àrei àakrsn als Vertreter àss Staates in nnssr XolleZinm abAsorànet.

2. lülvrsiolit KeseiiMe.

IVir srlsàiAten in 11 Sitsinn^sn 55 Desokäkts. Da^n kamen 16 DrâsiàialverkûAnnAsn.

vie Xontrolkommission versammelte sioli künkmal, àie Varikkommission àreimal, àie DûàZetkowmission Zweimal,

^vvei Sxsziialkommissionsn kielten im danken seeks Sit-innAsn.

!î. 0l^ili,i8iltioii à Venvànx. I^esolllliiisen mul LntsellîicliKliiiMn. l'ei-sonelles.

a) Veiwaltungsi'stli.

^Is VÌ2Sprâsiàentkn àes VermaltullAsratkes kaben vir Herrn Direktor Stoll, aïs vrâsiàonten nnà VÌ2eprâsi-

àenten àer Direktion àie Herren II, Stuàor nnà Dr. D. D s o k s r ank sine neue àtsàansr bestätiZt.

lZntlassnnAsbsAokren maekten ^js oins vrsàrvakl i» àie lîontrolkommission, in àie ReoknunAsprükunAskommission

àer visenbakuunternskinunA IVoklen-vremzarton nnà in àen VsrwaltnnAsratli àer visenkalmAesellsekakt vffretikon-

VVst/.ikon-Iliinveil notkwonài^.
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Zur Begutachtung der die Statutenrevision betreffenden Fragen setzten wir eine Spezialkommission von fünf

Mitgliedern nieder. Die Thätigkeit der im Jahr 1882 bestellten Spezialkommission betreffend die Erfüllung resp.

Ablösung der gestundeten Bauverpflichtungen dauerte während des ganzen Berichtsjahres fort.

Die von einer andern Verwaltung ausgegangene Anregung, dass die sechs grössern schweizerischen Eisenbahn-

gesellsehaften allen Mitgliedern ihrer Verwaltungsräthe Jahresfreikarten verabfolgen mögen, wurde von uns mit Rücksicht

auf die^ Konsequenzen einer solchen Ausdehnung des Freikartenwesens und auf die finanzielle Lage unserer

Gesellschaft abgelehnt.

b) Übrige Verwaltung.

Wir genehmigten eine neue provisorische Geschäftsvertheilung der Direktion und erhöhteu die Gehalte von

sechs Beamten.

4. Rechnungswesen. Ansiibnng der allgemeinen Kontrole.

Anlässlich der Prüfung einer Quartalrechnung sprachen wir der Direktion den Wunsch aus, dass die durch

die Jahresrechnung von 1883 geschaffene Reserve von 150,000 Fr. für Instandstellung von Rollmaterial Uber die

davon bereits verwendeten 50,000 Fr. hinaus nicht weiter in Anspruch genommen werde, so lange das Büdget auf

den bezüglichen Titeln (IV. 2. c und 3. h des alten Rechnungsschema) nicht erschöpft sei.

Sonst nahmen wir bei Ausübung der periodischen Kontrole über Geschäftsgang und Rechnungswesen keine

Erscheinungen wahr, welche unsere besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hätten.

Die das Jahr 1882 umfassenden Rechnungen der Bötzbergbahn und der Aargauischen Südbahn gaben zu

keinen Verhandlungen Anlass, welche der Erwähnung werth wären, und wurden von uns abgenommen.

Über die Rechnungen der Nordostbahn pro 1883 entwickelte sich in unserem Schoosse nur in der Richtung

eine Diskussion, ob nicht einzelne in den Antrag betreffend Verwendung des Reinertrages aufgenommene Abschreibungen

noch unter die Ausgaben der Betriebsrechnung einzustellen seien. Nachdem diese Frage — in dem von

unserem letztjährigen Geschäftsberichte, S. 16, dargestellten Sinne — gelöst war, übermittelten wir Ihnen die

Rechnungen ohne Abgabe eines Befundes; dieselben erhielten Ihre Genehmigung.

Der von der Direktion vorgelegte Voranschlag der Betriebsrechnung pro 1884 erzeigte

an Einnahmen Fr. 14,471,293.— Cts. (Fr. 1,617,380. 70 Cts. weniger \

Betrieb.»,gab» netto 6,201,058.- 211,103.89 moh, ^»PP'«« E«l»»ng.-
abschluss von 1883.)

v Reinertrag „ 300,849.60 „ „ 1,689,703. 99 „ weniger
'

Es war selbstverständlich, dass die Einnahmen ganz bedeutend unter dem Ergebniss des Jahres 1883, welchem

die Landesausstellung und grosse Getreidetransporte von der günstigen 1882er Ernte der östlichen Länder her zu

Gute gekommen waren, gehalten werden mussten. Aber es wollte uns scheinen, dass die Ausgaben nicht in richtigem

Verhältniss zu den so sehr reduzirten Einnahmen stehen und dass manchenorts die Tendenz, sich wieder etwas

behaglicher einzurichten, spürbar sei. Wir waren nicht in der Lage, genau die Ausgabeposten zu bezeichnen, welche

sich vermeiden oder vermindern lassen, und beschlossen daher ein allgemeines Postulat, durch welches die Direktion

eingeladen wurde, mit allem Nachdruck an den Grundsätzen strenger Sparsamkeit festzuhalten.

Durch die Änderung einiger speziellen Positionen stellte sich der büdgetirte Reinertrag im Ganzen um 70,400 Fr.

höher als nach dem Entwürfe der Direktion.
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/ur Dsgutaoktung àsr àis Ltatutenrovision bstrstksnàsn Dragen setzten wir gins Lpe^ialkommission von künk

Uitglisàsrn nisàsr. Ois l'bätigksit àsr im .labr 1332 bsstsiltsn Lps^ialkommission bstrstksnà clis DrküIIung rssp.

Ablösung âsr gsstunàstsn Dauvorpâiebtungsn àausrts wâbrsnà àss gan2sn Deriei>ts)al>res kort.

Ois von sinsr anàorn Verwaltung ausgogangons Anregung, àass âis ssâs grösssrn sâwei/srisellsn D.lssnbabn-

geselisâakten ailon Nitgiisàorn ibrer Vsrwaltungsratbs àabrsskrsikartsn vsrabkoigsn mögen, wuràs von uns mit Rüok-

siât nu k àis^ Donsec^uen/.en sinsr soleben ^.usäsknung âss Dreikartvnwesens unà auk âis bnanîûsllô Dags unssrsr

Desellsâakt abgsiânt.

b) llbtige Verwaltung.

Vbr gsnâmigtsn sins nsus provisorisâo Dssââktsvsrtbsiiung âsr Direktion unà srböbtsn âis (Zâaits von

seeks Dsamten.

4. keàimnZ8w««en. à8iidmig âer «IlAeineiiieii Xnntivle.

àiâssiiâ âsr Drükung sinsr t)uartalreânung spraâsn wir âsr Direktion âsn Vunsâ nus, àass âis àursb

âis àabrosrsânung von 1833 gosâatksns Deserve von 150,33t) Dr. kür Instanàstsilung von lîoilmatsrial übsr âis

àavon bereits vsrwsnàstsn 53,333 Dr. binaus niebt weiter in ^nspruâ genommen wsràs, so längs àas Dûàgst nui

âsn bs^ugiiâsn lite!n (IV. 2. o unà 3. k âss aitsn Rsänungssobsma) niokt srsâôpkt ssi.

Lonst nabmsn wir bei Ausübung âsr psrioàisâsn Controls über Dssââktsgang unâ ksobnungswossn ksins

Drsâsinungsn wabr, welebo unssrs bssonàsrs àkmsrksamksit s. u k siâ gs20gsn bättsn.

Dis àas ,labr 1882 umkasssnàsn Rsânungsn àsr Löt^bsrgbabn unà âsr ^argauisâsn Zûàbabn gabsn /u
ksinsn Vsrbanàlungsv àiass, welebo àsr Drwäbnung wsrtb wären, unà wuràon von uns abgenommen.

îlbsr âis Rsânungsn àsr Horàostbabn pro 1833 ontwiekslts siâ in unssrsm Zâoosss nur in àsr kiâtung
oins Diskussion, ob niât sinzislns in âsn Vntrag bstrstksnà Vsrwsnàuog âss Rsinsrtragss aukgsnowmsns Vbsârei-

bungsn noâ untsr âis Vusgabon àsr Rstriobsroobnung sin^ustollso ssisn. blaebàom àisss Drugs — in àsm von

unssrsm letxt^älrrigsn Dssââktsbsriobts, 8. 1k, àargostelltsn Linné — gelost war, übsrmittsltsn wir Ibnsn âis lìeâ-
nungen obos Abgabe einss Rskunàss; àissslbsn srbisitsn Ibrs Donâmigung.

Dsr von àsr Direktion vorgslogts Voranseblag àsr Dotrisdsrkânung pro 1834 sr/vigte

un Dinnabmsn Dr. 14,471,293. — Dts. (Dr. 1,617,383. 73 Dts. wonigsr ^

.s»à.sà„»â. s,Ml,MS.- <. 2ll,l°s.»s mâ, àà-xxwà.,!.°I!°à»»x.-
» absâluss von 1833.)

„ Rsmsrtrag „ 333,849.63 „ „ 1,689,733. 99 „ wsnigsr
'

Ds war sslbstvsrstânàliâ, àass âis Dinnabmsn gan? bsàsutsnà untsr àsm Drgobniss âss .labres 1833, wslâom
âis Danàesausstellung unà grosso Dotrsiàstransports von àsr günstigen 1832sr Drnto àsr ôstliâsn Danàsr bsr 2 u

Duto gskommsn waren, gâaltsn wsràsn mussten. Vber ss wollts uns sâoinsn, àas s àis Ausgaben niât in riâtigsm
Verbältnlss i?u âsn so sâr rsàuÂrtsn Dinnabinsn stâsn unà àass wanâsnorts àis 3'enàsn^, siâ wisàsr stwas

bsbagliâer sin^uriâtsv, spürbar ssi. 1>Vir warsn niât in àsr Dage, gsnau àis tìusgabopostsn ?u bs^siânsn, wslâs
siâ vsrmsiàsn oàsr vsrminàern lasssn, unâ bssâlosssn àabsr sin allgsmoinss Dostulat, àurâ wslâss àis Dirsktion

oingslaàsn wuràs, mit alism àâàruok an âsn Drunàs'àtxsn strenger Sparsamkeit ksstxubalten.

Durâ àis ^nàsrung sinigsr sps^isllsn Dositionon stâts siâ àsr bûàgstirts Rsinsrtrag im <Zan2sn um 73,433 Dr.

böboi ais naâ àsm Dntwurko àsr Direktion.
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Wie Sie der nachfolgenden Aufstellung über die Differenzen zwischen Voranschlag und Rechnung entnehmen
werden, hat sich letztere über Erwarten günstig gestaltet, und zwar fällt der grösste Theil des Mehrertrages auf die
Ersparnisse auf den Ausgaben.

Einnahmen.
I. Vom eigenen Netze:

A. Unmittelbare Betriebseinnahmen:
1. u. 2. Personen- und Gepäcktransport
3. u. 4. Pferde-, Vieh- und Gütertransport

B. Mittelbare Betriebseinnahmen

II. Aus andern Unternehmungen:
A. Nettoertrag der Dampfboote :

1. Auf dem Bodensee

2. Auf dem Zürichsee

B. Ertrag der Betheiligungskapitalien bei andern Bahnen:
1. Zürich-Zug-Luzern
2. Bötzbergbahn
3. Aarg. Südbahn

4. Wolilen-Bremgarten
5. Effretikon-Wetzikon-Hinweil

III. Interessen-Konto

Ausgaben.

I. Centralverwaltung

II. Unterhaltung der Bahn

III. Expeditionsdienst :

1. Allgemeine Kosten

2. Personendienst

3. Güterdienst

IV. Transportdienst:
1. Allgemeine Kosten

2. Fahrdienst
3. Zugkraftskosten

V. Balintelegraphie
VI. Verschiedenes

Brutto-Ausgaben

Abzüge •

Netto-Ausgaben

Vorschlag

Die Rechnung ergibt + als der Voranschlag
in Aussicht nahm:

108,584
100,525

129,375

2,749

30,000
41,589

101,820
355

53,501

10,938

113,263

6,528

37,119

162,238

8,059
70,101

132,124

113,054

86,497

2,421

404,219

177,702

205,885

2,658
5,893

793,936

43,257

220,723

- 837,193

+ 1,057,910

Ö/Ö

d.Büdg-et-
ansatzes

2.03

1.33

0.0G

31.SC

294.02

4.43

124.es

4.89

10.87

108.01

5.41

9.93

48.81

1.52

0.82

22.29

3.22

4.82

11-00

O.io

9.05

3.82

9.20

7.01

8.30

2.98

9.09

2.18

13.50

12.09

Das Baubüdget pro 1884 wurde nach den Anträgen der Direktion festgesetzt. Dabei beschlossen wir in Folge
einer Anregung der Revisionskommission, dass mit Rücksicht auf die durch die neuen Rutschungen vom September
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^Vis 3io dor naokkol^ondou àkstollunx übor dis vilkorou^sn ^wisekou VorausodlaZ uud LoànunA ontnezkmon

wordon, kat sioli lot^tsrs üdsr vrwarton xünstiZ Agstaltgt, und -iwar källt à Arössto?ksil dos AolirortraAgs auk dis
Vrsparnisso auk den àsAkào.

ülunalrmsn.
I. Vom siAsnon Kàs:

V. vnmittolbaro Lotriobsoinnakmou:
1. u. 2. porsonen- und Vopsvlctransport
3> u. 4. ?ksrds-, Viol.- uuâ vütsrtr.ansxort

li. Aittslbars Lotriobssiunakmsu

II. 4.UZ andsrn Ilnternelmnm^en:
V. Kottoortrax dor vampkdooto :

1. àk dem Lodsnseo >

2. Vuk dom Mrioksos

L. VrtraA dor LoàsiÛAunxsIeaxitalîsu boi andoru Laknon:
1. XörieI>-?ng-Imxerii
2. LàborAblldv
3. VarA. Liidbàn
4. Voldsn-IZromAartsu
5. Kikretileoii-'Vvtâon-IIlnweil

III. lutorossou-Xonto

7ì.U.SAaIZ0N.

I. Loutralverwaltuug

II. IIntorlialtuuA dor Lalin

III. Rxpoàitioiisâisiist:
1. ^Ilgemsins Kosten

2. IVrsonendivnst
3. vütordioust

IV. ?ransportd!oust:
1. ^Il^omsmo Kosten

2. Kàdîsnst....
3. ^uglcraktslcostou

V. Leàtoloxraxluo
VI. Vorsâiodonss

Lrutto-àsZadon

^.626x0

Vetto-4usxadvn

VorsoliIàA

vis Itecl.nunx orxibt 4 aïs dor Vvraasvdlax
in ^ussivlit ualim:

108,584
100,525

120.375

2,749

30,000
41,539

101,820
355

53,501

10,938

113,263

6,528

37,119

162,233

8,059
70,101

132,124

113,054

86,497

2,421

404,219

177,702

205,885

2,653
5,893

793,936

43,257

220,723

- 837,193

4 1,057,916

2.0s

I.ss

0.0s

31.so

294.02

4.»
I24.es

4.so

10.87

108.0.

5.<i

9.SZ

48.SI

1.S2

0.S2

22.29

3.22

4.S2

11 00

6.10

9.os

3.S2

9.20

7.°>

8.»o

2.9»

9.0g

2.IS

I3.S0

12.09

vas vaubüdssöt pro 1884 wards naà den àtrâxou dor viràtion kostAgsot^t. vaboi boseklossou wir in voi^o
sinor ^nrsAuvK dor ltovisionskomm.ssiou, dass mit Ruolesiokt auk dis durol. dig neuem kutsäunAgn vom Lgptsmbgr
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1883 verursachten Mehrkosten die budgetirte vierte Eate von 100,000 Fr. für die definitive Station Horgen nicht wie

die drei vorangegangenen von der Betriebsrechnung, Titel „Ausbau und neue Anlagen", sondern vom Erneuerungsfond

zu tragen sei, da der letztere für solche aussergewohnliche Naturereignisse dotirt wird und seit 1881 aus diesem Titel

über 200,000 Fr. erhalten, aber noch nichts ausgegeben hatte.

Das Regulativ für den Erneuerungsfond vom 1. Juli 1881 war gemäss seinem Dispositiv 6 nach Ablauf von

drei Jahren zu revidiren. Dasselbe erwies sich denn auch in mehrfacher Beziehung als der Abänderung bedürftig.

Eine grössere Ubereinstimmung zwischen unserem Regulativ und dem für die Gtemeinschaftsbahnen adoptirten, sowie

überhaupt mit den auf den meisten schweizerischen Eisenbahnen geltenden Grundsätzen herstellend, legten wir dem

Erneuerungsfond sowohl hinsichtlich der festen Anlagen als des Rollmaterials bedeutend grössere Leistungen als bisher

auf. So hat er künftig bei der Einzelnauswechslung wie bei strecken weisem Umbau die Kosten des Materials zu tragen,

nicht allein für den Ersatz oder die Abschreibung der ganzen Lokomotiven, Wagen und Schiffe resp. für den

Umbau der letztern zwei Kategorien, sondern auch für die Erneuerung einzelner Ilauptbestandtheile (Kessel,

Feuerbüchsen, Siederöhren, Achsen, Räder und Bandagen) aufzukommen; er kann auf Beschluss des Yerwaltungsrathes in

weiterem Umfang als bis anhin für aussergewohnliche Leistungen in Anspruch genommen werden. Hinwieder sind die

Einheitssätze, nach welchen die jährlichen Einlagen in den Erneuerungsfond zu bemessen sind, erhöht worden. Das Endresultat

aller Änderungen wird eine grössere Annäherung der Ausgaben des Erneuerungsfonds an seine Einnahmen sein.

Wir lassen den Wortlaut des neuen Regulativs hier folgen:

Regulativ für den Erneuerungsfond.
(Vom 20. November 1884.)

1. Der Erneuerungsfond hat den Zweck, die Ausgaben für Erneuerung des Oberbaues der im ausschliesslichen

Eigenthum der Nordostbahn liegenden Bahnlinien oder für aussorgewöhnliche Wiederherstellung derselben, sowie für

Ersatz, beziehungsweise Erneuerung von Fahrmaterial auf die jährlichen Betriebsrechnungen im Verhältniss der

Betriebsleistungen thunlichst gleichmässig zu vertheilen.

2. Zu diesem Ende werden die Kosten der Erneuerung von Schienen und deren Befestigungsmitteln, von

Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben und Schiebebühnen, von Bahn-, Weichen- und Brückenschwellen mit Ausschluss

der Ausgaben für Arbeitslöhne, Transport und für Beschaffung von Schotter dem genannten Fond belastet. Der

übrige Unterhalt der Bahn fällt in die Betriebsrechnung.

3. Ebenso werden aus dem Erneuerungsfond bestritten :

a) die Kosten der Anschaffung von Lokomotiven, Tendern, Wagen und Schiffen, sofern dieselbe in Ersetzung

ausrangirten oder sonst abgegangenen Fahrmaterials stattfindet; wie auch die Abschreibung des Bilanz-

werthes derartiger Objekte, sofern dieselben nicht mehr ersetzt werden;

b) die Kosten eines gänzlichen Umbaues von Lokomotiven;

c) die Kosten des Neumaterials für den Ersatz von Kesseln, Feuerbüchsen und Siederöhren der Lokomotiven,

ferner von Achsen, Rädern und Bandagen der Lokomotiven, Tender und Wagen;

d) die Kosten des Ersatzes von Kesseln oder Maschinen der Dampfschiffe, und ausserdem die Kosten von

Hauptreparaturen der letztern, soweit dieselben im Ganzen 10 °/o des Inventarwerthes des betreffenden

Schiffes übersteigen.

4. Der Erneuerungsfond kann auf Beschluss des Verwaltungsrathes auch in Anspruch genommen werden:

a) für grössere .Wiederherstellungsarbeiten an der Bahn in Folge ausserordentlicher Ereignisse;

b) für aussergewohnliche Abschreibungen am Bauconto oder am Fahrmaterial ;
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1883 vorursaobten àlskrkostoo dio bud^otirto viorto Lato von 188,888 ?r. kür dî<; dobnitivo station Horden niobt wio

dio droi voranASAanAonon von 8or LetriobsrvolinunF, Litel „Xusbau und nouo Xnlagon", sondern vorn XrnouorunAskond

2u trayon soi, à dor letztere kür solebo ausserASwöbniiebo XaturoroiZnisso dotirt wird und soit 1831 nus diosom Litel
über 288,888 Ikr. erbal ton, aber noob niobts ausASZobon batto.

Das XsAulativ kür don LrneuorunAskond vom 1. >1uli 1881 war ^omäss soinom vispositiv 6 naob Xblauk von

droi dabron 2U rsvidiron. Dassoibo orwios siob donn auob in melukaeber Lo^iobunF als dsr XbändorunA bvdürkti^.

Lino Arössoro ÜboroinstimmullA /wisoben unssrom RöAulativ und dem kür dig slomeinsoliaktsliabnen adoptirton, sowio

überhaupt mit don auk don moiston sobwsi^srisobon Lisonbalinen Aöltendon drnndsätxvn borstollond, ls^ton wir dom

XrneuorunAskond sowobl lünsiebtlieb dor kosten XnIaASn ids dos Rollmatorials bodoutond Arössoro Leistungen als bisbor

auk. so dat or künktig boi dsr Xinsioluauswoobslung wio bei strookon weisem Umbau dio Xoston dos Uatorials 2u trugen,

niobt alloin kür don Lrsà odor dig Xbsobroibung dor ganzen Lokomotiven, ^Vagon und sokikko rosp. kllr don

Xmbau dor làtern 2woi Xatogorion, sondorn auob kür dio Xrnouorung oin/olner Ilauptbostandtboils (Xossol, boner-

büobson, siedsröbren, Godson, Rädor und Landagon) aàukommon; sr kann auk Losobluss dos Vorwultungsratlios in

woitorsm 11m funF als 8 is union kür aussorgowöbnliobo Loistungon in Xnspruob gonommon worden. Linwiodor sind dio Xin-

beitssät/e, naolì wolobon dio^abrliobon Xinlagon in don Xrnouorungskond 2u bomosson sind, erböbd wordon. vus Lndrosultat

allor Xndorungon wird oins grössers Xnnäborung dor Xusgabon des Xrnouorungskonds un soins Xinnabmon soin.

°VVir lassen don Wortlaut dos nouon Regulativs bisr kolgon:

KsAuIaUv kür Äsn ^rnsusi-uriAskoriâ.
(Vom 28. Xovombor 138t.)

1. Dor Xrnouorungskond lurt don ?iwoek, dio Xusgabon kür Xrnsuorung des dborbauos dor im aussobliossliobsn

Xigontbum dor Xordostbabn liogondon llabnlinlon odor kür aussorgowöbnliobs ^Viodorborstollung dorsolbon, sowie kür

Xrsîà, bo^iobungsweiso Xrnouerung von Labrmatorial auk dio ^äbrliobon Lstriobsreobnungon im Vorbältniss dsr

Lotriebsloistungon tbunbobst gloiobmässig 2U vortboilon.

2. IZu diosom Xndo worden dio Boston der Xrnouorung von sobionon und deren Lokostigungsmittoln, von

Vsoiobon, Xrou^uvgon, Orobsoboibon und sobisbobübnon, von Ladn-, >Voiobon- und Lrllokonsobwollon mit Xussobluss

dor Xusgabon kür Xrboitslöbno, (transport und kür Losobaklung von sobotksr dom genannten Xond belastet. Oor

übrigo llntorbalt der Labn källt in dis LotriobsroobnunA.

3. Lbonso worden aus dom LrnouorunAskond bostritton:

a) dio Xoston der XnsobalkunA von Lokomotiven, sondern, ^Va^on und Zobikkon, sokorn diosolbo in lürsokung
ausran»irton odor sonst abAoZanZonon llalirmatorials stattfindet; wio auob dio ^bsobroibunA dos Lilanx-
wortbos dorartiAsr Ob^okto, sokorn dissolbon niobt mobr orsàt wordon;

b) dio Xoston oinos ^än^liobon Umbaues von Lokomotiven;

o) dio Xoston dos Xoumatorials kür don Lrsat? von Xossolv, kksuorbüobson und Liodoröbron dor Lokomotiven,

kornor von Xebssn, Rädorn und Landaben dor Lokomotiven, Kondor und IVaZon;

d) dio Xoston dos Lrsàos von Xosssln oder Uasobinon dor Oampksobikko, und ausserdem dis Xoston von

Xauptroparaturon dsr lot^torn, soweit dissolbon im dämmn 18 ^/o dos Invontarwortbos dos botrotkondon

Lebiikos üborstoiAkn.

4. Lor Lrnouorungskond kann aut Losobluss dos VorwaltunAsratbos auob in Xnspruob Agnommon worden:

a) kür Zrössors VViodorborstoliunAsarboiton an dsr Labn in lkolZs aussorordontliobor XroiZnisso;

b) kür aussorAgwöbnIiobo Xbsobroibun^on am Lauoonto odor am Labrmatorial;
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c) für die Kosten neuer Einrichtungen zur Vermehrung der Sicherheit oder der Bequemlichkeit der Reisenden,

wie z. B. kontinuirliche Bremsen, neue Heizungs- oder Beleuchtungsinstallationen, soweit dieselben nicht

auf Bau-Conto verrechnet werden können.

5. Aus den für die Bötzbergbahn und die Aargauische Südbahn bisher gemachten Einlagen in den Erneuerungsfond

der Nordostbahn werden die nöthigen Zuschüsse in die Spezialfonds der genannten Gemeinschaftsbahnen

entnommen.

6. Zur Deckung der in Art. 2 bis 4 bezeichneten Ausgaben werden dem Erneuerungsfond aus den jährlichen

Betriebsüberschüssen, soweit dieselben reichen, folgende Beträge gutgeschrieben:

A. Für Erneuerung des Oberbaues :

a) Schienen und Kleineisenzeug, Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben und Schiebebühnen für jeden im

Jahreslauf auf den eigenen Linien zurückgelegten Lokomotivkilometer 12 Cts.;

b) Schwellen:

für jeden Kilometer einfache Bahn Fr. 350.

Ausserdem wird dem Erneuerungsfond der Werth des disponibel werdenden Altmaterials gutgeschrieben.

B. Für Erneuerung des Rollmaterials :

a) Für jeden auf eigener und fremder Bahn zurückgelegten Lokomotivkilometer (einschliesslich Rangir-

kilometer) 8 Cts.;

b) Für jeden auf eigener und fremder Bahn zurückgelegten Achskilometer (Personen-, Gepäck- und

Güterwagen) 0,4 Cts.

C. Für Erneuerung der Dampfschiffe wird der Verwaltungsrath jährlich einen Betrag von Fr. 80,000 bis

Fr. 100,000 bestimmen.

D. Für aussergewöhnliche Schädigungen der Bahn und für allfällige ausserordentliche Anschaffungen oder

Installationen (4, c) wird ebenso eine jährliche Einlage bis auf Fr. 100,000 festgesetzt.

Sollte in einem Jahre das Rechnungsergebniss für die vorhin erwähnten Einlagen nicht ausreichen, so ist die

betreffende Mindereinlage im nächsten Jahre soweit möglich nachzuholen.

7. Dieses Regulativ, durch welches dasjenige vom 1. Juli 1881 aufgehoben wird, tritt vom 1. Januar 1884

an in Kraft und kann jederzeit vom Verwaltungsrath revidirt werden.

Das Bundesgesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften, am 15. April 1884 in Kraft getreten,

schreibt im Dispositiv 1 der Übergangsbestimmungen vor, dass der Bundesrath mit den Gesellschaften in

Unterhandlung zu treten habe, um auf dem Wege gütlicher Verständigung den Gesammtbetrag der Kosten zu ermitteln,

welche nach den vom Gesetze aufgestellten Grundsätzen unter den Aktiven der Bilanz verrechnet werden dürfen.

Diese Verständigung wurde, was unsere Gesellschaft betrifft, am 8./14. April 1885 perfekt. (Vgl. Geschäftsbericht

der Direktion, Seite 3—9.)

Wenn auch die unserem Unternehmen dadurch auferlegten Lasten gross sind, so wird man sich doch nicht

einem Gefühl der Befriedigung über die glatte und im Ganzen nicht unbillige Art der Erledigung dieser unangenehmen

Angelegenheit verschliessen können. Die grössere Hälfte der Amortisationssumme — nämlich die Kursverluste auf dem

1G0 Millionen Anleihen — war bereits auf Liquidationsrechnung getragen. Die Abschreibung der Gotthardsubvention

glaubten wir um so weniger beanstanden zu sollen, als die Schweizerische Centraibahn mit der Anerkennung, dass

die Subvention in die Amortisation einbezogen werden müsse, uns vorangegangen war und die Gerichte gerade

diese Position herausgegriffen hatten, um darzuthun, dass aus unserer Bilanz noch grosse Summen zu entfernen
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o) kür die Boston neuer Kinrioktungen sur Vermsbrung der Siebsrboit oder der Leczusmliobkoit der Reisenden,

wie B. kontinuirliobs Bremsen, neue Reisungs- oder Leleuoktungs'mstallationsn, soweit dieselben niobt

auk Bau-Oonto vsrreobnst werden können.

5. às den kür die Böt?bergbabn und die àrgauisobe Südbabn bisbsr gemaoktsn Kinlsgsn in den Rrneusrungs-
kond der Kordostbabn werden die nötbigsn Tusobüsss in die Spe?ialkondg der genannten Osweinsobaktsbabnen

entnommen.

6. /ur Deckung der in àt. 2 bis 4 be/eiebnetsn Ausgaben werden dem Krneuerungskond uns den Häbrliebsn

Betrisbsübersobüssen, soweit disselben reiobsn, folgende Beträge gutgesobrisbsn:

Kür Krneusrung des Oberbaues:

a) Leinenen und Klsineissnseug, Wsioben, Krou/ungon, Drebsobsibsn und Sobiebebübnen kür Hodon im

dabreslauk auk den eigenen Binieu ?urüokgölvgtsn Bokomotivkilometsr 12 Ots.;

b) Keilwellen:

kür Heden Kilometer sinkaobs Balm Kr. 350.

Ausserdem wird dem Brneuerungskond der IVsrtk des disponibel werdenden Altmaterials gutgssebriebsn.

L. Kür Krneusrung des Rollmaterials:

a) Kür Heden auk eigener und kremder öabn ?urüokgslsgten Bokomotivkilometsr (einsobliessliob Rangir-

Kilometer) 8 Ots.;

b) Kür Heden auk eigener und kremder Labn ?urüokgklsgtsn ^.obskilomstsr (Bersonsn-, Oepäok- und Ollter-

wagen) 0,4 Ots.

O. Kür Krneusrung der Dampksobikks wird der Vsrwaltungsratb Häbrliob einen Betrag von Kr. 80,000 bis

Kr. 100,000 bestimmen.

v. Kür aussergewöbnlioks Sobädigungsn der Balm und kür allkällige ausserordeotliobe ^nsobakkungen oder

Installationen (4, o) wird ebenso sine Häbrliobs Kinlags bis auk Kr. 100,000 kestgesàt.

Sollte in einem daine das Reolmungsergebniss kür die vorbin erwälmten Kinlagsn nivbt ausreioben, so ist die

betrelkönde Mindsrsinlage im nsobsten dabrs soweit möglieb naob?ubolen.

7. Dieses Regulativ, dureb welobss dasHsnige vom 1. duli 1831 aukgebobsn wird, tritt vom 1. danuar 1884

an in Krakt und kann Hedsr?sit vom Verwaltungsratb revidirt werden.

Das Bundssgesst? über das Reebnungswosen der Kisenbakngessllsobakten, am 15. ^pril 1884 in Krakt getreten,

sebrsibt im Dispositiv 1 der Übergangsbestimmungen vor, dass der Bundesratb mit den Oesellsebaktsn in Unter-

bandlung s:u treten babs, um auk dem IVege gütlieber Verständigung den Oesammtbetrag der Kosten ?u ermitteln,

welobö naeb den vom Ossàe aukgestelltsn Orundsät?en unter den Aktiven der Bilanz vsrroobnst werde» dürksn.

Diese Verständigung wurde, was unsere Oessllsobakt bstritkt, am 3./14. ^pril 1885 perfekt. (Vgl. Ossobäkts-

boriobt der Direktion, Seite 3—9.)

^Venn aueb die unserem Dntsrnsbmsn dadureb auferlegten Basten gross sind, so wird man sieb doeb niobt

einem Oskükl der Befriedigung über die glatte und im Oan?en niobt unbillige Vrt der Krledigung dieser unangsnebmen

ikllgklkgenlioit versokliessen können. Die grössere Bälkte der ^mortisationssumms — näwlieb die Kursverluste auk dem

100 Millionen àlsiben — war bereits auk Biczuidationsreobnung getragen. Dis àebreibung der Oottbardsubvention

glaubten wir um so weniger beanstanden ?u sollen, als die Sokwei-erisebs Oentralbabn mit der Anerkennung, dass

die Subvention in die Amortisation einbiegen werden müsse, uns vorangegangen war und die «erlebte gerade

diese Bosition berausgsgritksn liatten, um dsr?utbun, dass aus unserer Bilan? nook grosse Summen ?u entkernen
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seien. Einen Differenzpunkt konnte nur die Länge der für die Amortisation zu gewährenden Frist bilden. (Vgl.

Geschäftsbericht der Direktion, S. 4 u. 5.) Die Abschreibungen auf den Conti „Betheiligung an der Bötzbergbahn

und der Aarg. Südbahn" betreffen, mit Ausnahme kleiner Beträge, Kursverluste, welche nach gesetzlicher Vorschrift

in den nächsten Jahren hätten getilgt werden müssen. Gegen die Einstellung der Verwendungen auf die Moratoriumslinien

uDter dem Vorbehalt des Art. 3 hat unsere Gesellschaft keinerlei Ursache, sich aufzulehnen. So blieb im

Wesentlichen als der Kontroverse ausgesetzte Grösse nur die Abschreibung von Fr. 2,927,648. 76 auf dem Bauconto

des Stammnetzes und dem Kollmaterialconto.

Berücksichtigt man, dass von dieser Summe Fr. 1,860,116. 89 nöthig sind und verwendet werden (s. Übergangsbilanz),

um den bisherigen Bilanzwerth des Kollmaterials auf den Inventarwerth herabzusetzen, dass die auf dem

Stammnetz und Rollmaterial vom Eisenbahndepartement ursprünglich verlangten Abschreibungen ca. Fr. 7,524,000,

die der Nordostbahn zugemutheten Gesammtabschreibungen Fr. 31,306,330 betragen, so wird man leicht erkennen,

dass die Einigung auf obige Fr. 2,927,648, resp. auf die Gesammtsumme von Fr. 25,000,000 nicht einem bloss

einseitigen Entgegenkommen zuzuschreiben ist. Zu den werthvollen Zugeständnissen des Bundesrathes ist namentlich

auch die Klausel zu rechnen, dass die Amortisation unverändert bleibe, wenn Anleihen, von welchen Kursverluste in

der Amortisationssümme enthalten sind, vor Ablauf ihrer vertraglichen Dauer zurückbezahlt oder konvertirt werden.

Ohne diese Bestimmung hätten bei allfälliger Konversion des 160-Millionen-Anleihens die restirenden Kursverluste

auf einmal getilgt werden müssen, was die Operation sehr erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht hätte.

Wir nahmen daher keinen Anstand, auf den gerichtlichen Entscheid zu verzichten und der Verständigung die

Ratifikation zu ertheilen, nachdem einige von uns gegen den Entwurf gemachte Ausstellungen mehr redaktioneller

Natur Berücksichtigung gefunden hatten.

In der Verständigung ist der Nordostbahn die Wahl gelassen zwischen der jährlich gleich bleibenden Rate

von Fr. 1,040,000 oder der jährlich um 4^2°/o der vorausgegangenen Jahrestilgungen wachsenden Annuität von

Fr. 600,000, und überdies gestattet, im Laufe der Zeit von einem System zum andern überzugehen. Wir haben

gemäss dem Antrag der Direktion und aus den in ihrem Geschäftsbericht (Seite 9) erwähnten Gründen beschlossen,

zunächst für das Jahr 1884 die grössere dieser Raten in die Rechnung einzustellen.

5. Verwendung des Reinertrages.

Die Anträge, welche wir Ihnen betreffend die Verwendung des Reinertrages von 1883 unterbreiteten, sind in

unserem letztjährigen Geschäftsberichte ausgeführt und begründet.

In Ihrer Generalversammlung vom 30. Juni blieben dieselben unangefochten und wurden mit dem aus Ihrem

Schoosse gestellten Amendement: Fr. 10,000 an das projektirte Alfred Escher-Denkmal beizutragen und um diese

Summe den Saldo auf neue Rechnung zu reduziren, einhellig angenommen.

Dagegen lag von dritter Seite eine Protestation vor: Die Gesellschaft für Begründung der rechtsufrigen

Zürichseebahn hatte wiederum eine gerichtliche Verfügung ausgewirkt, welche der Nordostbahn einstweilen die

Ausrichtung einer Dividende pro 1883 untersagte. Es wurde von derselben Vormerk am Protokoll genommen. Seither

ist die Frage wieder in's ordentliche Verfahren geleitet worden..

Betreffend die Verwendung des Reinertrages von 1884, welcher laut der Jahresrechnuug Fr. 864,522. 64 Cts.

ausmacht, stellen wir folgenden Antrag:
Fr. 660,000. — werden den Prioritätsaktien als 6 °/o Jahresdividende pro 1884 zugetheilt,

„ 204,522. 64 auf neue Rechnung vorgetragen.

Fr. 864,522. 64.
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seien. Oinsn Oitkeren^punbt Counts nur à Oängs dor kür à Amortisation xu gswäbronden Orist bilden. (Vgl.

Oesobäktsberiokt dor Oirobtion, 8. 4 n. 5.) Ois ^.bsobreibungen auk dsn Oovti „Retbeibguilg an âsr Ràborgbabn
und (isr àarg. Lüclbalm^ botrotksn, mit ^usnalimo kleiner Reträge, Kursverluste, welobs naeli gesàliobsr Vorsobrikt

in äsn näobstsn dabren liatten getilgt worden müssen, (legen dis Kinstellung der Verwendungen auk dis Moratoriums-

Union uvtor dom Vorbsbalt dos Vrt. 3 bat unsero Oosellsobakt keinerlei Orsaobe, sieb auk^ulebnen. 8o blieb im

Vkssentlieben ais der kontroverse ausgesetzte Orösse nur dis àbsobreibvng von Or. 2,927,643. 76 auk dsm Rauoonto

des Ltsmmnst^ss und dsm Rollmatorialoonto.

Lerüoksiobtigt man, dass von diossr Lumme Or. 1,866,116. 89 nötbig sind und verwendet werden (s. Übergangs-

bilans), um dsn bisberigon Rilan2wertb dss Rollmaterials auk don Invontarwsrtb berabnusoàôn, dass dis auk dom

Ltammnà und Rollmaterial vom Oisenbabndepartement ursprüngliob verlangten ^.bsobrsibungsn oa. Or. 7,524,666,

dis dor kordostbabn ziugsmutboten Oesammtabsobreibungsn Or. 31,366,336 betragen, so wird man leiobt erkennen,

dass dis Oinigung auk obige Or. 2,927,643, resp, auk dis Oesammtsumms von Or. 25,666,666 niât oinom bloss

einseitigen Ontgegenkommen /u/usobroibon ist. 2u don wortbvoilon Zugeständnissen dos Lundesratbes ist namsntiiob

auob die Klausel i!u roobnon, dass dio Amortisation unverändert bleibo, wenn Vnlsibsn, von welvbsn Kursverluste in

dor ^mortisationssümms ontbalton sind, vor -Vblank ibror vertragliebon Oauor /uruekbexablt odor konvsrtirt worden.

Obne disss Bestimmung bätton boi allkälliger Konversion dos 166-Mllionen-VnIoibgns dio rostirondon Kursverluste

ank einmal getilgt wsrdsn müssen, was dis Operation sobr srsobwort, wsnn niobt unmögliob gemaebt bätto.

V7ir nabmsn dabsr keinen instand, auk dsn goriobtlioben Ontsobsid 2U verliebten und dsr Verständigung dis

Ratitlkation lu srtbsilon, naobdsm einige von uns gegen den Ontwurk gemaobte VusstsIIuvgen msbr redaktioneller

katur Lerüoksiobtigung gekundon kattoo.

In dor Verständigung ist der kordostbabn dio Vkabl golasssn lwisobon dor ptlirlieb gioiob bleibenden Oats

von Or. 1,646,666 oder dsr ^äbrliob um O/L^/o der vorausgogangonsn dabrestilgungen waobssnden Annuität von

Or. 666,666, und übordiss gestattet, im Rauke dor Aoit von oinsm L^stem v.um andern überzugeben. >Vir iiabsn

gemäss dom Vntrag dor Oiroktion und aus dsn in ikrsm Ossokäktsboriobt (Leite 9) orwäbnton Oründon bssobiosssn,

lunäobst kür das dabr 1884 dis grössere dieser Raten in die ksobnung einzustellen.

5. Veriveiàn^ ties keiiiertiaKes.

Ois Anträge, wslobs wir Ibnen botrstksnd dis Verwendung des Reinertrags« von 1883 unterbreiteten, sind in

unserem làtj übrigen Oesobäktsbsriebte ausgokllbrt und begründet.

In Ibrer Oeneraivsrsammiung vom 36. dun! blieben dieselben unangskoobten und wurden mit dem aus Ibrem

Loboosso gestellten Amendement: Or. 16,666 an das projektirto ^.lkred Osebsr-Oenkmal beizutragen und um diese

Lumws den Laldo auk neue Reobnung lu redusiron, einkellig angenommen.

Oagegen lag von dritter Leite eine Orotsstation vor: Ois Oeseiisobakt kür Legründung dsr roobtsukrigsn

^üriebsesbabu batts wiederum eine gsriobtliobs Vsrkllgung ausgewirkt, wslebe dsr kordostbabn einstweilen die ^.us-

riebtung einer vividende pro 1383 untersagte. Os wurde von derselben Vermerk am 1'rotolioll genommen. Leitbsr

ist die Orage wieder in's ordentliebe Verkabron geleitet worden..

Lktrekkend die Verwendung des Reinertrages von 1884, weleber laut der dabresreebnuug Or. 864,522. 64 Ots.

ausmaebt, stellen wir kolgsndon Antrag:
Or. 666,666. — werden den Orioritätsaktion als 6 ^/o .labresdividende pro 1884 sugstbsilt,

„ 264,522. 64 auk neue Reobnung vorgetragen.

Or. 864,522. 64.
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Durch die Wahl des Ausdruckes „zugetheilt" soll angedeutet werden, dass die Dividende entweder in

bisheriger Weise (vgl. Geschäftsbericht der Direktion, S. 27) gutzuschreiben oder auszuzahlen sei, je nachdem der

Auszahlung rechtliche Hindernisse entgegenstehen oder aber nicht.

6. Finanzwesen.

Bei Anlass eines Subventionsbeschlusses des zürcherischen Kantonsrathes zu Gunsten der Linie Thalweil-Zug
wurde (am 5. Mai 1873) mit dem Regierungsrathe ein Vertrag abgeschlossen, wornach die im Staatsbesitz befindlichen

Obligationen auf die Unternehmung Zürich-Zug-Luzern im Betrage von Fr. 1,675,000 auf den dem Beginn
der Erdarbeiten an der Eisenbahn Thalweil-Zug nächstfolgenden 31. Dezember in 41(/2°/o-ige, nach Ablauf von zwölf
Jahren zurückzuzahlende Obligationen auf die Nordostbahn umgewandelt werden sollten und die zürcherischen Inhaber

der den Rest der zürcherischen Betheiligung an der Unternehmung Zürich-Zug-Luzern bildenden Obligationen sich zur
nämlichen Konversion anmelden konnten.

Nachdem in Folge der Krisis und der Stundungsverträge der Bau der neuen Linien in unbestimmte Ferne

gerückt ist, so entstand die Frage, ob es wirklich im Sinne des Vertrages vom 5. Mai 1873 liege, die Nordostbahn

in oine Art unlösliches Verhältniss zu stellen und zu nüthigen, die zürcherische Staatsbetheiligung und die zur
Konversion angemeldeten Obligationen (beide Posten zusammen Fr. 2,374,000 betragend) am Ertrage der Linie Zürich-

Zug-Luzern, der in den letzten Jahren auf 6 bis 8°/o anstieg, fortwährend partizipiren zu lassen, während der

ursprüngliche Vertrag vom 14. Dezember 1861 eine Kündung auf zwölf Monate gestattete und den übrigen Betheiligten
denn auch das Kapital bereits auf Ende 1876 zurückbezahlt worden ist.

Die Direktion kam zur Verneinung dieser Frage und kündigte daher dem Kanton Zürich seine Obligationen-

bethoiligung auf Ende 1884 zur Konversion in die 1873 vereinbarten neuen Titel, indem sie zugleich anerbot, ihn

in die gleiche Rechtsstellung wie die 1876 ausgelösten Obligationäre eintreten, d. h. ihn so lange am Reinertrage

partizipiren zu lassen, bis er für die ganze Zeit von der Einzahlung bis zur Rückzahlung des Kapitals 4l/2°/o per
Jahr erhalten haben würde.

Die Kündigung wurde gegnerischerseits bestritten, Vergleichsverhandlungen führten zu keinem Resultate und

so wurde vor Bundesgericht Prozess angehoben.

Wir genehmigten das Vorgehen der Direktion.

Der erst im laufenden Jahre der Direktion ertheilten Ermächtigung zur Kündung des 4Ü2 °/o Anleihens von

6 Mill. Fr. vom 16. April 1873 ist im Geschäftsberichte der Direktion (S. 24) Erwähnung gethan.

7. Tarifwesen.

Um dem Lagerhause Romanshorn die Konkurrenzfähigkeit zu wahren, fand die Direktion es für angezeigt,

einige Änderungen im Reglement und Tarif anzubringen, wodurch seine Benutzung wesentlich erleichtert wird. Die

Änderung bestand namentlich in einer ganz erheblichen, sich den Selbstkosten annähernden Ermässigung der

Lagergebühren für Getreide und andere Güter, während für die Manipulation, Übertragung und Réexpédition etc. die alten

Taxen blieben. — Wir ertheilten der Massregel die Genehmigung.

Eine aus dem Schoosse unseres Kollegiums gestellte Motion, darauf gerichtet, dass auch auf dem Netze der

Nordostbahn bei der Berechnung der Gültigkeitsdauer der Retourbillete die Sonntage nicht mitgezählt werden,

veranlasste die Direktion, die Frage neuerdings zu studiren und für sie eine Lösung auf breiterer Grundlage zu suchen.

In Folge ihrer Anregung bescbloss die Konferenz der schweizerischen Eisenbahnverwaltungen, die Gültigkeitsdauer
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Durob die ^Valil dos àsdruokes „sugetbsilt" soli angedeutet werden, dass dis Dividende entweder in bis-

lioriger Mise (vgl. Oosobäktsboriobt à Direktion, 8. 27) gutsusobreibsn oder aussusalilen sgj^ ^ naobdem der

^ussablung roebtliebo Hindernisse ontgegensteben oder aber niobt.

6. ^inklnx^esen.

Loi àlass eines Fubventionsbesoblussos dos sUroborlsobon Xantonsratbes su Ounstsn dor Dinie lkalwoil-^im
wurde (am S. Mai 1873) mit dom Regierungsratbe à Vortrag abgosoblosson, wornaob.die im Staatsbesitz bsünd-
lieben Obligationen ank die Dnternebmung /^ürieb-/ug-Dusern im Retrago von kr. 1,675,000 auf den dem Roginn
dor krdarbeiten an der Kisenbabn lbalweil-^ug näobstkolgsndon 31. December in 4l/2^/o-igo, naob ^blauk von swölk

.labren surüoksusablonde Obligationen ank clis Kordostbabn umgewandelt werden sollten nnd die süroberisobon Inbabsr
der den Rest der süroberisobon Retboiligung an der Dntornobmung ?üriel>-?!ug-Dusein bildenden Obligationen sieb sur
nämliobsn Conversion anmelden konnten.

Kaobdem in kolge der Krisis und der Stundungsvertrage der Ilau der neuen Linien in unbestimmte kerne

gerllokt ist, so entstand die krage, ob es wirlilieli im Finne dos Vertrages vom 5. Mai 1873 liege, die Kordostbabn

in eine ^rt unlösliobes Verbältniss su stellen nnd su nötbigen, die süroborisobo 8taatsbstbsiligung und die sur
Xonvorsion angemeldeten Obligationen (beidekosten Zusammen kr. 2,374,000 betragend) am llrtrags der Dinie ^ürieb-

Kug-Dusern, der in den lotsten dabron ank 6 bis 3»/a anstieg, kortwäbrend xartisipiron su lassen, wäbrend der

ursprüngliobs Vertrag vom 14. Dosembor 1361 eine Xündnng auk swölk Idonato gestattete und den übrigen Retbeiligten
denn auob das Kapital bereits ank Kode 1876 surüokbesablt worden ist.

Die Direktion kam sur Verneinung dieser krage nnd kündigte dabsr dem Xanton Küriok seine Obligationen-

botboiligung ank Kode 1834 snr Konversion in die 1873 vereinbarten neuen litel, indem sie sugleieb anerbot, ibn

in dio glöiobe Roobtsstollung wie die 1876 ausgelösten Obligationäro eintreten, d. b. ibn so lange am Reinortrage

partisipiren su lassen, bis er kür die ganse ?oit von der kinsaklung bis sur Rüoksablung des Kapitals 4>/2<>/<z per
dabr erkalten babon würde.

Die Kündigung wurde gegnerisoborseits bostritton, Vergleiobsvorbandlungon kübrton su keinem Resultate und

so wurde vor Rundosgeriobt Rrososs aogebobon.

Mr genöbmigton das Vorgeben der Direktion.

Der erst im lautenden dabre der Direktion ortboiltsu krmäobtiguvg sur Xündung des 4^/2»/« àleikens von

6 Mill. kr- vom 16. rVpri! 1873 ist im Oosobäktsberiobte der Direktion (8. 24) krwäbnuug gstban.

7. I.irikivesen.

Dm dom Dagsrbauso Romansborn die Konkurronskäbigkeit su wabrsn, ksnd die Direktion es kür angsseigt,

einige Änderungen im Reglement und larik ansubringen, wodurek seine Renutsung wesontlieb erleiebtert wird. Die

Änderung bestand namontliok in einer gans erbeblioben, sieb den 8elbstkosten annäbernden Ermässigung der Dagor-

"sbübron kür Ootreido und andere Oüter, wäbrend kür die Manipulation, Übertragung und Réexpédition eto. die alten

laxen blieben. — >Vir ertbeilton der Massregol die Oonobinigung.

Kino aus dem 8eboosse unseres Kollegiums gestellte Motion, darauk gerivbtet, dass auob auk dem Xstse der

Kordostbaku bei der lZereobnung der Oültigkoitsdauer der Retourbillets die 8onntage niobt mitgesäblt werden, ver-

anlassto die Direktion, die krage neuerdings su studiren und kür sie eine Dösung auk breiterer Orundlago su suobon.

In kolgo ibror Anregung besobloss die Konkorens der sobweisorisoben kisenbabnverwaltungen, die Oültigkoitsdauer
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der Retourbillete überhaupt in einem beträchtlichen, mit der Entfernung wachsenden Masse zu erhöhen. Die Konzession

wurde jedoch von einigen Gegenkonzessionen abhängig gemacht, über welche die Verhandlungen mit dem

Eisenbahndepartement noch schweben.

Über die Stellung, die wir gegenüber dem Bundesbeschluss vom 19. Dezember 1884 betreffend das

Gütertarifwesen einnehmen zu sollen glaubten, resp. die Instruktionen, welche wir diesfalls, zwar erst im Anfang des

laufenden Jahres, der Direktion ertheilten, erlauben wir uns, einfach auf den Bericht der letztern (Seite 10 u. 11) zu

verweisen.

Ebenso hinsichtlich der Änderungen, welche sie mit unserer Ermächtigung in den allgemeinen Tarifvorschriften

eintreten Hess und deren wesentlichste in der Deklassifikation der zusammengesetzten Maschinen besteht. (S. 16).

8. Bauwesen.

Die mit der k. k. Generaldirektion für Staatseisenbahnbetrieb in Wien vereinbarte Einrichtung einer

Trajektverbindung zwischen Bregenz und Romanshorn (s. Abschnitt 10) machte eine Vermehrung unseres Schiffsmaterials

auf dem Bodensee nothwendig. Wir bewilligten den nöthigen Kredit für die Anschaffung von zwei Trajektkähnen,
die je acht bis zehn Wagen zu führen vermögen.

Ebenso ermächtigten wir die Direktion, zur Vermittlung des Güterverkehrs der Herren Gebrüder Schnorf in

Ütikon und eventuell anderer Interessenten am rechten Zürichseeufer, welche für Übernahme der Güter von den

Trajektkähnen, resp. Aufbringung derselben auf letztere die nöthigen Leistungen übernehmen, ab Wollishofen eine

Trajektverbindung einzurichten und zu diesem Zwecke die erforderlichen baulieben Anlagen auf der Station Wollishofen

zu erstellen, sowie einen Trajektschraubendampfer von 20 Pferdekräften anzuschaffen.

Den Anstoss zu diesem Bauprojekt gaben die Herren Gebrüder Schnorf, welche erklärten, dass sie behufs

Erspamiss an Erachten die Trajektanstalt auf eigene Kosten erstellen und in Wollishofen einen Geleiseanschluss

verlangen würden, wenn die Nordostbahn sich nicht zum Bau entschlösse. Indem man ihnen für ihre zu trajek-
tirenden Wagenladungsgüter eine ungefähr um die (ersparten) Selbstkosten der Umladung ermässigte Taxe zusicherte,

stellte man sie zufrieden. Verzinsung und Amortisation des aufzuwendenden Kapitals schmälern freilich den bisherigen

Ertrag der Transporte der Herren Gebrüder Schnorf, so lange ihr Beispiel ohne Nachfolge bleibt. Man ist aber wohl

zur Annahme berechtigt, dass die Vortheile einer solchen Trajektverbindung auch andern Bewohnern des rechten

Ufers einleuchten werden. Diese Erwartung, sowie die eventuelle Rücksicht auf die Bedienung der näher bei Zürich

gelegenen rechtsufrigen Ortschaften bestimmten wesentlich die Wahl der Station Wollishofen zum Ausgangspunkt der

Trajektanstalt, gegenüber Horgen oder Wädensweil, welche für den Verkehr mit Ütikon den kürzeren Wasserweg

geboten hätten.

Während die Direktion ursprünglich nur einen eingeleisigen, hölzernen Trajektkahn beantragt hatte, kam man

im Verlaufe der Studien und Debatten zuerst zum Projekt eines eisernen Trajektkahnes und schliesslich zu dem

einer Dampffahre, was eine Erhöhung des Kredites bedingte. Dem entspricht aber auf der andern Seite eine erhebliche

Ersparniss an Betriebs- und Unterhaltungskosten, sowie eine ungleich grössere Leistungsfähigkeit.

9. Beteiligung bei andern Unternehmungen. Verhältnisse zu Subvenienten.

Mit den Vertretern der zurückgestellten Eisenbahnunternehmungen wurden neue Konferenzen abgehalten,

diesmal nicht unter dem. Vorsitze der bundesräthlichen Abordnung. Um Vieles ist dabei die Entfernung zwischen

den gegenseitigen Standpunkten nicht verkürzt worden, schon desswegen nicht, weil die Direktion noch nicht mit
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«à Retourbillete überhaupt in sinew beträchtlichen, wit der Kntkornung wachsenden Nasse üu erhöben. Die Koncession

wurde jsdoob von einigen Begenkoncsssionen abhängig gemaobt, über welobe à Verbandlungsn wit clem Bisenbabn-

département nocb sobwobsn.

Über dis Ltsllung, die wir gegenüber dom Bundesbssobluss vow 19. December 1334 betreffend das (Inter-

tarikwesen sinnsbmen cu sollen Flankten, resp, die Instruktionen, welobe wir dioskalls, cwar erst im Knkang des

laukenden .labres, der Direktion ertheilten, erlauben wir uns, einkaob auk den Loriobt âer letctern (Leite >9 u. 11) xn

verweisen.

Kbsoso binsicbtlicb der Knderungon, weloiig sis wit nnssrer lilrmäobtigung in den allgemeinen lkarikvorsobrikten

eintreten liess und deren wesentlichste in der DsklassiLkation der cusammsngesetcten Nasobinsn bestobt. (L. 16).

8. kauwesen.

Die mit der k. k. Doiioraldiroktion kür Ltaatssissnbabnbetrieb in Wien vereinbarte Kinrivbtung einer I'rajekt-
Verbindung cwisoben Lrsgsnc und komansborn (s. ^bsobnitt 19) maobts eins Vermehrung unseres Lobilksmaterials

nui dem Loclsnsss nothwendig. Wir bewilligten den nötbigen Kredit kür die Knsobakkung von cwei Irajoktkâbnen,
die je aobt bis cobn Wagen cu kübren vorwögen.

liilienso ermächtigten wir die Direktion, cur Vermittlung des Dütorvorkebrs der Herren Dobrüdor Lobnork in

lltikon und eventuell anderer Interessenten am rechten Aüriobseeukor, weleke kür Übsrnabmo der Bütsr von den

I'rajsktkäbnen, resp. Aufbringung derselben auk lotctere die nötbigen Deistungcn übornsbmsn, ab Wollisboken eine

I'rajektverbindung oincuricbten und cu diesem Zwecke die erkorderliobsn baulichen Anlagen auk der Ltation Wollis-

boken cu erstellen, sowie einen llrajektsobraubsndampkor von 29 Bksrdekräkten ancusobaiksn.

Den Anstoss cu diesem Bauprojekt gaben die Ilerien Bebrüder Lobnork, welobe erklärten, dass sie bebuks

Brsparniss an Dracbten die "Irajsktanstalt auk eigens Hosten erstellen und in Wollisboken einen Deloiseansobluss

verlangen würden, wenn die Kordostbabn sieb webt cum Bau sntsoblösse. Indem man ibnen kür ibrs cu trajsk-
tirsndsn Wagenladungsgüter eins ungskäbr um die (ersparten) Lelbstkosten der Umladung srmässigte I'axe cusicbsrte,

stellte man sie cukrisdsn. Verzinsung und Amortisation dos aufzuwendenden Kapitals schmälern freilich den bisberigen

Krtrag der transporte der Herren debrüder Lobnork, so lange ibr Beispiel ohne Kaobkolge bleibt. Nan ist aber wobl

cur ^nnalcms bsrsobtigt, dass die Vortheils einer solchen trajsktvsrbindung auch andern Bswoknsrn des rechten

liters einleuchten worden. Bisse Erwartung, sowie die eventuelle Rücksicht auk die Bedienung der näber bei Zürich

gelegenen reebtsukrigen drtsohaktsn bestimmten wesentlich die Wabl der Ltation Wollisboken cucn Ausgangspunkt der

trajektanstalt, gegenüber Borgen oder Wädensweil, welobe kür den Verkehr mit lltikon den kürzeren Wasserweg

geboten bättsn.

Während die Birektion ursprüngliok nur einen eingelsisigsn, hölzernen trajektkabn beantragt batte, kam man

im Verläufe der Ltudien und Bebattsn Zuerst cum Brojekt eines eisernen trajektkaknes und sokliossliob cu dem

einer Bampkkäbrs, was eine Krböbung des Kredites bedingte. Bom entspricht aber auk der andern Leite eins erbeb-

liebe Brsparniss an Betriebs- und Unterhaltungskosten, sowie sine ungleich grössere Deistungskäbigkeit.

9. keàeili^nnA dei andern lIntervelimuiiAen. Verluiltiàe /u 8iidvenieiiteii.

Nit den Vertretern der Zurückgestellten Kisenbabnuntsrnobmungsn wurden neue Konferenzen abgehalten,

diesmal niobt unter dem Vorsitze der bundesräthliobon Abordnung, lim Vieles ist dabei die Kntkernung Zwischen

den gegenseitigen Ltanclpunktsn niobt verkürzt worden, schon clesswegsn niobt, weil die Direktion noob niobt mit
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konkreten Vorschlägen hervorzutreten in der Lage war, sondern mehr nur eine Reihe von möglichen Lösungen
andeuten konnte und weil die anderseitigen Vertreter nicht mit bestimmten Instruktionen und Vollmachten ausgerüstet
waren. Immerhin darf gesagt werden, dass kein einziges Komite das Eintreten auf Verhandlungen rundweg abgelehnt
und dass sich bereits mehrfach ein Zug billigen Entgegenkommens bemerkbar gemacht hat — Wir werden der
Angelegenheit ferner unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden.

10. Verträge mit fremden Transportanstalten.

Indem die von der Direktion mit den Vereinigten Schweizerbahnen abgeschlossene Übereinkunft über gemein
schaftliche Führung des Courierzuges Wien-Paris via Arlberg (s. Bericht der Direktion, S. 20) in Anlehnung an
den Vertrag vom 18. Mai 1878 die Leistungen für diesen Zug auf der Strecke Ziegelbrücke - Zürich im Verhältniss
zu B/8 und s/8 auf die Nordostbahn und die Vereinigten Schweizerbahnen verlegte, schien sie uns fast unannehmbar
zu sein ; denn es ergab sich daraus eine zu geringe Entschädigung für die Mitbenutzung dieser so kostspieligen Linie
und in Verbindung mit dem genannten Vertrage von 1878 die grosse Unbilligkeit, dass auch von diesem Zuge
welchen doch die Vereinigten Schweizerbahnen absolut nicht über die konkurrirende Glattthallinie hätten ausführen
können, die Nordostbahn nur 5/8 der aus dem Transitverkehr auf die Strecke Ziegelbrücke-Zürich fallenden Einnahmen
erhält. Da es aber nicht anging, die Einnahmen dieses einen Zuges auszuscheiden, und wir nicht das sonst nach
verschiedenen Richtungen empfehlenswerthe Projekt zum Scheitern bringen wollten, die kurze Kündungsfrist (drei
Monate vor dem Zeitpunkt eines Fahrplanwechsels) überdies rasche Abhülfe gegen 'allzu grosse Übelstände sichert
so genehmigten wir die Übereinkunft.

Wir haben auf Ende 1884 der Gesellschaft der Vereinigten Schweizerbahnen die mit ihr betreffend die Mit
benutzung der Strecke Wallisellen-Zürich sowie der Bahnhöfe Zürich und Örlikon bestehenden Verträge gekündigt
namentlich wegen der in denselben enthaltenen Bestimmung, dass bei Berechnung des Antheils an der Baukapitalverzinsung

und an den Betriebskosten die ein- und ausfahrenden Wagenachsen der Vereinigten Schweizerbahnen
bloss zu 2/8, diejenigen der Nordostbahn aber voll zu zählen sind, — welche Bestimmung sich bei den veränderten
Verhältnissen in keiner Weise mehr rechtfertigt.

Der ungünstigen Rückwirkung, welche die Arlberghahn für einen bedeutenden Verkehr durch Verschiebung
der kürzesten Route, durch Abdrängen der Nordostbahn von dem unmittelbaren Kontakt mit einer grossen östlichen
Zufahrtslinie des Auslandes und in Folge der Errichtung von Lagerhäusern in Buchs ausüben konnte, suchte die
hierseitige Direktion durch eine gemeinsam mit der k. k. Generaldirektion für Staatseisenbahnbetrieb in Wien für
den Gütertransport eingerichtete Trajektverbindung zwischen Bregenz und Romanshorn nach Möglichkeit zu begegnen
Wir ertheilten dem Protokoll, durch welches diese Trajektanstalt begründet wurde und das zugleich die allgemeinen
Grundsätze über Verkehrstheilung, Tarifbildung und Betheiligung an den Taxreduktionen aufstellte, die Ratifikation
unter dem Vorbehalt, dass ein späterer definitiver Vertrag wieder unserer Genehmigung zu unterbreiten sei.

Anfänglich hatte es die Meinung, dass die Nordostbahn die Trajektirung der Güter allein besorgen solle.
Bald machte aber die k. k. Staatsbahnverwaltung von dem im genannten Protokoll jedem Theile eingeräumten
Rechte, zu der Trajektverbindung Schiffe beizustellen, ebenfalls Gebrauch, und es wurde dann, im Anfang d. J.
behufs Vermeidung jedes Konkurrenzverhältnisses und thunlichster Vereinfachung der Abrechnung eine das Detail
der sich ergebenden Beziehungen ordnende Vereinbarung abgeschlossen und von uns genehmigt. Wir heben aus
derselben hervor, dass grundsätzlich die Transportleistungen von jedem Kontrahenten und zwar mit seinem eigenen
Schiffsmaterial zur Hälfto auszuführen sind und dass ebenso die Einnahmen in hälftige Theilung fallen, unter Vor-
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konkreten Vorscblägen bervorzutreten in à Rage war, sondern mein- nur eins Reids von wöglicben Lösungen
andeuten konnte und weil à anderseitigen Vertreter nicbt mit bestimmten Instruktionen und Vollmacbton ausgerüstet
waren. Immerbin dark gesagt werden, dass dein einziges komito das kintreten «uk Verbandlungen rundweg abgeloknt
und doss sieb bereits mebrkacb ein Aug billigen kntgegenkommens bemerkbar gcmacbt bot — V^ir werden der
Vngelogenboit ferner unsere besonders Aufmerksamkeit zuwenden.

10. VertiÄZe mit tremà Irsn8j,oit»n8t.ilteii.

indem die von der Direktion mit den Vereinigten Scbweizerbsbnen sbgescblossene Übereinkunft über gemein
scbaktlicbe Rübrung des Dourierzuges Vien-Raris via àlberg (s. Lericbt der Direktion, g. Lg) ^nlobnung on
den Vertrug vom 13. Aai 1878 die Dsistungen kür diesen Aug unk der Strecke Aisgelbrllcks - Aüricb im Vsrbältniss
zu b/ß und 8/ß unk die kordostbabn und die Vereinigten Lcbweizerbabnen verlegte, scbisn sie uns fast unannolimbar
zu sein; denn es ergab sieb dorons sine zu geringe kntscbädigung kür die Mitbenutzung dieser so kostspieligen Dioio
und in Verbindung mit dem genannten Vertrage von 1878 die grosse Dnbilligksit, dass aueb von diesem Auge
wslcben dock die Vereinigten Lcbwoizorbabnen absolut niebt über die konkurrirends DIatttballinis kätten auskükren
können, die kordostbabn nur b/g der aus dem 9'ransitverkebr auk die Strecke Aiegelbrücko-Aüricb kalienden kinnabmen
erbält. Da es aber nicbt anging, die kivnabmen dieses einen Auges auszuscbeidsn, und à nicbt das sonst naeb
verscbiedsnen Ricbtungon empkeblenswertbo Rrojskt /um Scbeitorn bringen wollten, die kurze kündungskrist (drei
Nonate vor dem Aeitxunkt eines kabrplanwecbsels) überdies rascbe Vbliülke gegen 'allzu grosso Übelständs sicbert
so genebmigten wir die Übereinkunft.

Vir baben auk kndo 1884 der Desellscbakt der Vereinigten Sebwei/orbabnen die mit ibr betreffend die ltlit
bsnutzung der Strecke V'allissllen-Allricb sowie der Labnböko Aüricb und Örlikon bestebenden Verträge gekündigt
namentlicb wogen der in denselben entbaltenen Lestimmung, dass bei Lerecbnung des ^ntbeils an der Laukapital-
Verzinsung und an den Letriebskosten die ein- und auskabrenden Vkagenaàen der Vereinigten Lcbweizerbaknen
bloss zu 2/z, diejenigen der kordostbabn aber voll zu zäblen sind, — welcbo Lestimmung sieb bei den veränderten
Vorbältnissen in keiner V/eiso mebr recbtkertigt.

Der ungünstigen Rückwirkung, welcbo die ^rlbergbabn kür einen bedeutenden Vorkebr durck Verscbiobung
der kürzesten Route, durcb Abdrängen der Vordostbabn von dem unmittelbaren Kontakt mit einer grossen östlicben
Aukabrtslinis dos Auslandes und in kolgo der krricbtung von Lagerbäusern in Lucbs ausüben konnte, sucbte die
biorseitigo Direktion durcb eine gemeinsam mit der k. k. (keneraldirsktion kür Staatssisenbabnbotriob in Wien kür
den Gütertransport singericbtoto ffrajektverbindung zwiscben Lregenz und Romansborn nacb klöglicbkoit zu begegnen
V'ir ertbeilten dem Rrotokoll, durcb welcbes diese 4'rajektanstalt begründet wurde und das zugloicb die allgemeinen
(Zrundsätzo über Verkobrstbeilung, ffarikbildung und Letbeiligung an den ffaxreduktionsn ausstellte, die Ratiffkation
unter dem Vorbsbalt, dass sin späterer dotmitiver Vertrag wieder unserer Donebmigung zu unterbreiten sei.

Vnkänglicb batts es die Noinung, dass die kordostbabn die Rrajoktirung der tkütor allein besorgen solle.
Laid macbto aber die k. k. Ltaatsbabnvsrwaltung von dem im genannten Rrotokoll jedem ffbeils eingeräumten
Recbte, zu der ffrajsktvorbindung Lcbiffg beizustellen, ebenfalls Döbraucb, und es wurde dann, im Anfang d. ,1.

bebuks Vermeidung jedes konkurronzverbältnissss und tbunlicbstor Versinkacbung der ^brscbnung eine das Detail
der sieb ergebenden Loziekungon ordnende Vereinbarung abgsscblossen und von uns genebmigt. >Vir beben aus
derselben bervor, dass grundsätzlicb die Rransportleistungen von jedem kontrabenten und zwar mit seinem eigenen
gcbiffsmatorial zur kläffte auszukübrsn sind und dass ebenso die kinnabmen in bälktige ffbsilung fallen, unter Vor-
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abzug gewisser Lasten, von welchen ein Präcipuum für die die Transporte aufbringende Verwaltung (im Effekte zum

überwiegenden Theile für die österreichische Staatsbahnverwaltung) die wichtigste ist. Die Vereinbarung regelt auch den

Verkehr zwischen Bregenz und Rorschach, der indessen unbedeutend ist und auf dem Umweg über Lindau besorgt wird.

Ein seit mehreren Jahren pendenter Prozess über die in Folge Einführung der Gotthardbahn nöthig gewordene

Neubeordnung der Verhältnisse betreffend Mitbenutzung des Bahnhofes Luzern durch die Nordostbahn wurde durch

Vergleich beendigt. Der Streit drehte sich hauptsächlich um die Frage, nach welchen Grundsätzen die Baukapitalzinse

auf die den genannten Bahnhof mitbenutzenden Gesellschaften zu vertheilen seien. Gegen Einräumung resp.

Aufrechthaltung einer Vergünstigung bei Berechnung des Anlagekapitals willigte die Nordostbahn schliesslich in die

Repartition nach ein- und auslaufenden Lokomotiv- und Wagenachsen, welches Prinzip den meisten derartigen Verträgen

zu Grunde gelegt ist, für die Nordostbahn aber einen etwas grösseren Beitrag ergibt, als der mit der Centraibahn

seit 1863 bestandene Vertrag.

Wir nahmen mit Befriedigung Kenntniss von einem vorläufig versuchsweise für ein Jahr zwischen den

schweizerischen Bahnverwaltungen über die gegenseitige Benutzung der Güterwagen abgeschlossenen Interimsübereinkommen.

Dieses kreirt Bezirksrepartitionsbureaux und in Ölten ein Centralrepartitionsbureau, welche durch tägliche Rapporte

über das auf jeder Station und in. jedem Bezirke einerseits vorhandene, anderseits benöthigte Material orientirt werden

und daraufhin in der zweckmässigsten Weise Überfluss und Mangel ausgleichen.

11. Grundlagen und Umfang der Unternehmung.

In unserem vorjährigen Geschäftsberichte ist ausgeführt, warum eine Revision der Gesellschaftsstatuten noth-

wendig geworden war und von welchen Gesichtspunkten wir uns bei unsern Vorschlägen sowohl im Ganzen als

hinsichtlich der wesentlichsten Änderungen leiten liessen.

Die Revisionskommission erblickte in der von uns in §§ 19 und 34, Ziff. 18 vorgeschlagenen Durchführung
des Grundsatzes, dass der Verwaltungsrath, abgesehen von dem Antrag über Abnahme der Rechnungen und Geschäftsberichte,

über alle nicht von ihm selbst ausgehenden selbständigen Anträge an die Generalversammlung sein Gutachten

abzugeben habe, eine Schwächung ihrer Stellung, danach dem Wortlaute der §§ 22 und 37, Ziff. 17 der alten Statuten

ihr das Recht der Antragstellung ohne diese Beschränkung zugekommen sei. Sie beschloss daher, der Generalversammlung

einen Gegenantrag vorzulegen, welcher auf die fast wörtliche Wiederherstellung der alten Bestimmungen und auf

eine etwas abweichende Fassung des § 20 gerichtet war. Überdies schlug sie einige Änderungen mehr formeller Natur

zu den §§12, 13 und 40 (betreffend die Zeit der ordentlichen Generalversammlung wie der Einladung dazu und betreffend

die Zahl der jährlichen Sitzungen der Revisionskommission) vor. Nachdem sie uns von ihren Anträgen zum voraus

Kenntniss gegeben, ermangelten wir nicht, uns über die ihnen gegenüber einzunehmende Stellung schlüssig zu machen.

Wir akzeptirten die letzterwähnten Amendements, beharrten dagegen betreffend das Verhältniss der Revisionskommission

zum Verwaltungsrathe auf unserer Vorlage. Wir gingen dabei, wie wir durch unsern Referenten in der

Generalversammlung erklären liessen, von der Ansicht aus, dass dem Sinne nach die alten Statuten und unser Entwurf

übereinstimmen. Nach wie vor solle also die Revisionskommission berechtigt sein, in der Generalversammlung Ab-

änderungsanträge zu stellen und Motionen einzubringen, letzteres jedoch nicht, ohne dass das oberste Verwaltungsorgan

in die Lage gesetzt sei, sie gehörig zu prüfen und zu beleuchten ; sie könne in dieser Beziehung nicht besseren Rechtes

sein als die Direktion oder eine Minderheit des Verwaltungsrathes. Eventuell machten wir darauf aufmerksam, dass

die von ihr vorgeschlagene Fassung des Absatzes 3 von § 19 unzulänglich sei, weil auch ihre Motionen dem

Verwaltungsrathe so frühzeitig bekannt gegeben werden müssen, dass er sie noch unter die Traktanden aufnehmen könne.
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ab/u g gewisser Vastsn, von wsloksn kin Rräoipuum kür àis à transports aukbringknàe Verwaltung (im Rtkekts 2um

ûbsrwiogsnàsn tksile kür à vstsrrsiokisoks Ltaatsbaknvsrwaltung) àis wioktigsts ist. Ois Vereinbarung regelt auok àsn

Vsrkskr ?wisoken Lrsgen? und Rvrsokavk, àsr inàssssn uukeàoutsnà ist uuà auk àsm Vwwsg über Vinàau besorgt wird.

Liu ssit mskrsren Satiren psnàsntsr Rro^ess üksr àis in Rolgs Rinkükrung àsr kottkaràbakn noting gsworàens

Reuksorànung àsr Vsrkältnisss kstrstksnà Aitbenut^ung àss Vaknkokes Vu?srn àurok àis Roràostkakn wur«Is àurok

Vsrgleiok bsenàigt. Vor Ltrsit àrskts siok kauptsäokliek um àis Rrags, naok wsloksn tZrunàsat^su àis Laukapital-
isinss auk àis don genannten Laknkok mitksnutzisoàsn Vssellsokaktsn -?u vsrtksilsn ssisn. Vegen Rinräumung rssp.

àkrsoktkaltung siusr Vergünstigung 0s! Lsrsoknung àss Vnlagskaxitals willigte àis Roràostbakn soklisssliok in àis

Repartition naok sin- unà ausiaukonàsn Vokomotiv» unà ^Vsgensokssn, wslokss Rrin^ip àsn msistsn derartigen Verträgen

üu Vrundo gelegt ist, kür àis Roràostkakn aksr sinsn etwas grösssren Lsitrag ergibt, aïs àsr mit àsr Ventralbakn

soit 1363 dsstanàsns Vertrag.

IVir nakmsn mit Lekrisàigung Lonntniss von sinom vorläutig vsrsuokswsiss kür sin àakr ^wisoken àsn sokwoi-

îisrisvken Lsknverwaltungsn über àis gsgsnssitigs Lsnut^ung àsr Vütorwagsn akgesoklossensn Intvrimsûdsrsiniconimsn.

Visses kroirt LsÄrksrepartitionsbursaux unà in Vlten sin Vsntralrepartitionskureau, weloks àurok täglioks Rapporte

lliisr àas auk )sàsr Ltation unà im jsàsm Lo/irko einerseits vorkanàsns, anàsrssits ksnötkigts Natsrial orisntirt wsràsn

unà àaraukkin in àsr 2wsokmässigstsm ^Voiso Vksrtluss unà Uangsl ausglsioksn.

I I. lìinixllît^eii iiixl IInàiA <Iei- HiitvkiielimiiiiA.

In unssrsm vorjäkrigoii Vssokaktsksrioktö ist ausgökükrt, warum oins Revision àsr VessIIsokaktsstatutöll notk-

wendig gsworàsn war unà von woloksn tllssioktspunktsn wir uns ksi unsern Vorsoklägsn sowokl im Van/on als bin-

sioktliok àsr wsssntlioksten Änderungen lsitsn lissssn.

Vis Revisionskommission erblickte in àsr von uns in ZH 19 unà 34, ^itk. 18 vorgssoklagonen Vurokkllkrung
àss Orunàsat^ss, àass àsr Vorwaltungsratk, abgsseksn von àsm àtrag llksr ^bnakms àsr Rsoknungon unà Vssokakts-

bsriokts, über alls niokt von ikm sslbst ausgsksnàsn selbständigen Vnträgs an àis Vsnsralvsrsammlung sein Vutaoktsn

ak^ugobsn kabs, sins Lokwäokung ikrsr Ltellung, àa naok àsm Wortlauts àsr ZZ 22 unà 37, ^ikk. 17 àsr altsn Ltatutsn

ikr àas Rsokt àsr ^ntragstsllung okns àioss Lesokränkung Zugekommen ssi. Lis bssekloss àaksr, àsr VvnoralVersammlung

sinsn Vsgsnavtiag vorzulegen, wsloksr auk àis kast wörtlioke Viodorkvrstollung àsr altsn Rsstimmungsn unà auk

eins etwas akwsioksnàs Rassung àss Z 20 gsriektst war. Überdies seklug sis einigs Änderungen mekr kormsllsr Ratur

iiu àsn §Z 12, 13 unà 40 (ketreikenà àis ?sit àsr oràevtlieksn Generalversammlung wis àsr Rinlaàung àa^u unà bstreiksnà

àis ^akl àsr Mkrlioksn Lit^ungsn àsr Revisionskommission) vor. Raekàsm sis uns von ikren Anträgen xum voraus

Xsnntniss gsgsksn, ermangelten wir niokt, uns üksr àis ikvsn gsgsnübsr einrrunskmvnàs Stellung seklüssig /u maoksn.

1>Vir sk^sptirten àis làtsrwadntsn ^msnàsmsnts, bskarrtsn àagsgsn kstrskksnà àas Vsrkältniss àsr Revisionskommission

/»m Vsrwaltungsratks auk unssrsr Vorlagv. ^>Vir gingen àabsi, wis wir àurok unssrn Rsksrsntsn in àsr Veneral-

Versammlung erklären lissssn, von àsr ^Vusiekt aus, àass àsm Linns naok àis altsn Statuten unà unssr Rntwurk

Uksrsinstimmsn. Xaok wie vor solle also àis Revisionskommission ksrsoktigt soin, in àsr tkonsralvsrsammlung ^b-

ânàsrungsantrags v.u stellen unà Uotionon sin^ukringsn, letzteres )eàoek niokt, okns àass àas oksrste Verwaltungsorgan

in àis Rags gssstîit ssi, sis gskörig xu prüksn unà 2u bsleuoktsn; sie könns in àisser Ve/iekuiig niokt kssssrsn Rsoktss

sein als àis Direktion oàsr sins Ninàsrksit àss Verwaltungsrstkss. Rvsntusll maoktsn wir àarauk aukmsrksam, àass

àis von ikr vorgssoklàgsuo Rassung àss ^ksàss 3 von Z 19 unxulängliok sei, weil auok ikrs Xlotionen àsm Vsr-

waltungsratks so krükireitig bekannt gegeben wsràsn müssen, àass sr sis nook unter àis traktanàsn auknskmsn könne.
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Mit 1090 gegen 222 Stimmen nahm die Generalversammlung die §§ 19, 20 und 34 Ziff 18 in der von der
Revisionskommission vorgeschlagenen Fassung an.

Ausser in diesen und den bereits erwähnten §§12, 13 und 40 beschlossen Sie noch eine Änderung in § 9
Abs. 4: „Die Minimaleinlagen" (in den Erneuerungsfond) „können durch Beschluss der Generalversammlung"

(statt: „des Verwaltungsrathes") „eingestellt, beziehungsweise vermindert werden"

Eine in der Generalversammlung erfolgte Beanstandung des letzten Absatzes von § 14 wurde wieder fallen
gelassen auf unsere Erklärung hin, dass, wenn der Verwaltungsrath behufs Erlangung von Stimmkarten zur
Generalversammlung Deposition der Aktien vorschreiben würde, die Aktien an allen denjenigen Orten sollen deponirt werden
können, wo die Aktiencoupons eingelöst werden.

Der Bundesrath genehmigte die revidirten Statuten am 28. August unter folgenden Vorbehalten-
a) „Art. 14, Abs. 5 derselben ist dahin zu verstehen, dass ein einzelner Aktionär auch nie mehr als den

fünften Thoil der sämmtlichen vertretenen Stimmen in sich vereinigen kann (Art. 640 O •

b) „Alle in Art. 19, lemma 2 genannten Vorschläge und Motionen sind vor der Behandlung durch die
Generalversammlung von dem Verwaltungsrath zu begutachten;

c) „Wenn es sich um die Erledigung der in Art. 627, O. genannten Geschäfte handelt und die mangelhafte
Betheiligung an einer ersten Generalversammlung (Art. 16 der Statuten) die Einberufung einer zweiten
Generalversammlung nöthig machen würde, so muss diese um mindestens 30 Tage von der ersten entfernt
liegen (Art. 627, Abs. 2, 0. am Ende);

d) „Hinsichtlich der Form, in welcher inskünftig Jahresrechnungen und Bilanzen aufgestellt werden sollen
sind die vom Bundesrath zu erlassenden besondern Vorschriften zu beachten;

e) „Der Bundesrath ist berechtigt, eine den Bedürfnissen angemessene Änderung der in den Art. 8 und 9

aufgestellten Vorschriften über die Höhe der jährlichen Einlagen und die Maximalsumme des Erneuerunn-s-
und des Versicherungsfonds zu verlangen."

Gegen Vorbehalt a ist nichts einzuwenden, da er dem § 14, Abs. 5 der Statuten keinen andern Sinn beilegt
als den selbstverständlich auch wir damit verbanden.

Vorbehalt b enthält zwar nur eine Anerkennung der Richtigkeit des Standpunktes, welchen wir entgegen den
Anschauungen der Revisionskommission bei den Verhandlungen über die Statutenrevision eingenommen hatten; immerhin

konnte es sich angesichts des Art. 662 des Obligationenrechtes fragen, ob, nachdem die Generalversammlung
anders entschieden hatte, für die Aufsichtsbehörde Anlass zum Einschreiten vorhanden war.

Die Auslegung, welche der Bundesrath in Vorbehalt c dem Art. 627 des Obligationenrechtes gibt ist
anfechtbar. Im Streitfalle wäre es wohl Sache der Gerichte, zu entscheiden, ob die 30-tägige Frist eine zwingende
Vorschrift sei und nicht vielmehr eine solche, welche die Statuten durch eine andere ersetzen dürfen.

Vorbehalt d greift in das Selbstbestimmungsrecht unserer Gesellschaft ein, insofern für die Rechnungen nicht
wohl ein doppeltes Schema (eines für die dem Bundesrathe einzureichenden und das andere für die den Aktionären
vorzulegenden Rechnungen) angewendet werden kann, das Rechnungsschema aber enge mit der Abgrenzung der
Rechnungsstellen und so mit der Organisation der Verwaltung zusammenhängt. Wenn also auch hier dem Bundesrathe

ein Recht zur Einmischung nicht zugestanden werden kann, so ist auf der andern Seite nicht zu verkennen
dass eine für alle Gesellschaften einheitliche Form nicht nur für die Behörden und das Publikum, sondern auch für
die Verwaltungen selbst wünschenswerth ist und hat die Nordostbahn daher für ihre Rechnungen das vom Bundesrathe

aufgestellte Schema adoptirt.
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Nit 1090 gegen 222 Stimmen nabm die (Zensralversammlung die 19, zg ^nd 34 ig ^ ^er von der
Revisionskommission vorgesoblagenon Rassung an.

Ausser in diesen und den bereits srwälmten ZZ 12, 13 und 40 besässen Sie noeb sine Änderung in z 9
rkbs. 4: „Die Ninimalemlagen« (in den bli-nsuernngslond) „können durob Lesobluss der Osneralversamm-
In NA- (statt: „des Verwaltungsratbss") „eingestellt, bö2iobungsweiss vermindert werden"

Dins in der (Zensralversammlung erfolgte Reanstandung des Ist-itsn ààs von § 14 wurde nieder fallen
gelassen auk unsere Drklärung bin, dass, nenn der Verwaltungsratb bsbufs Drlangung von Stimmkarten 2ur Oeneral-
Versammlung Deposition der Aktien vorsobreiben würde, die Aktien an allen denjenigen Orten sollen dsponirt werden
können, wo die Vktienooupons eingelöst werden.

Der Lundssratb genelunigts die revidirten Statuten am 28. August unter folgenden Vorkebalten -

a) „Vrt. 14, Vbs. 5 derselben ist dabin 2u verstsben, dass ein einzelner Aktionär aueb nie melir als den
fünften Iboil der sämmtlieken vertretenen Stimmen in sieb vereinigen kann (àt. 640 O)'

ö) „Vlle in ikrt. 19, lemma 2 genannten Vorsoblags und Notionen sind vor der Rebandlung dureb die Oeneral-
Versammlung von dem Verwaltungsratb 2u begutaobtsn;

„Vkenn es sieb um die Erledigung der in ^rt. 627, 0. genannten Oesobäkto bandelt und die man-^elbakte
Letbeiligung an einer ersten (ZsneralVersammlung (àt. 16 der Statuten) die Dinbsrukun" einer Zweiten
Oeneralversammlung nötbig maeben würde, so muss diese um mindestens 30 ?ags von der ersten entkernt
liegen (Vrt. 627, Vbs. 2, O. am binde) :

ck) „Ilinsiebtlieb der Dorm, in wslebsr inskünktig dakresreebnungsn und lZilaimsn aufgestellt werden sollen
sind die vom Rundesratb 2U erlassenden besondern Vorsobrikten 2U bsaebten;

s) „Der Lundssratb ist bereobtigt, eine den Redürknisssn angemessene Änderung der in den àt. 8 und 9

aufgestellten Vorsobriften über die Höbe der jäbrlieben blinlagsn und die Naximalsumme des Drneuerun^s-
und des Versivborungskonds 2u verlangen."

(Zögen Vorbvlialt a ist niebts einzuwenden, da er dem § 14, .-Ois, ö der Statuten keinen andern Sinn bsile-rt
als den selbstverständlieb aueb wir damit verbanden.

Vorbsbalt ö entkält 2war nur eins Anerkennung der Riobtigkeit dos Standpunktes, weleben wir entgegen den
Vnsobauungen der Revisionskommission bei den Verbandlungen über die Ltatuteorevision eingenommen batten; immer-
bin konnte es sieb angesiekts des Vrt. 662 des Obligationenreobtes kragen, ob, naebdem die Oeneralversammlung
anders entsebieden batte, kür dis Vuksiobtsbsbördö /Vnlass 2um blinsebreiten vorbanden war.

Die Auslegung, welobe der Rundssratb in Vorbsbalt 0 dem ^rt. 627 des Obligationenreobtes gibt ist
anksebtbar. Im Streitfalls wäre es wobl Laobe der Oeriobte, 2u entsobeiden, ob die 30-tägigs Drist eins 2wingsnde
Vorsobrikt sei und niobt vielmsbr sine svlebe, welobe die Statuten durob eine andere ersetzen dürfen.

Vorbsbalt -7 greift in das Sslbstbestimmungsreobt unserer (Zesellsobakt ein, insofern kür die Reobnungen niobt
wobl ein doppeltes Sobema (eines kür die dem lZundesratbe ein2ureiobenden und das andere kür die den Aktionären
vor2ulegendön Reobnungen) angewendet worden kann, das Reobnungssobema aber enge mit der Vbgren2ung der
Reoknungsstöllen und so mit der Organisation der Verwaltung 2usammenbäogt. 'Wenn also auob bier dem Rundes-
ratbs ein Reobt 2ur Dinmisobung niobt xugestandon werden kann, so ist auk der andern Seite niobt 2u verkennen
dass eine kür alle Oesellsobakten einbsitlioks Rorm niobt nur kür die Lebörden und das Rublikum, sondern auob kür
die Verwaltungen selbst wünsebenswertk ist und bat die Rordostbabn daber kür ibre Reobnungen das vom Rundes-
ratbs aufgestellte Sobema adoptirt.
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Yon grosser Tragweite erscheint dagegen der letzte Vorbehalt (e), zumal wenn man damit andere Kundgebungen

der Bundesbehörde zusammenhält, aus welchen gefolgert werden kann, dass sie die Ansicht hegt, die Erneuerungsfonds

fallen bei einem Rückkäufe mit den Bahnen dem Bunde anheim. Da keine gesetzliche Vorschrift besteht, dass die

Gesellschaften überhaupt Erneuerungs- oder Reservefonds anzulegen haben, so muss folgerichtig ihnen auch überlassen

bleiben, die ArtF.und Höhe der Dotirung dieser Fonds nach eigenem Ermessen zu bestimmen.

Auf Grund solcher Erwägungen luden wir die Direktion ein, beim Bundesrathe gegenüber den zitirten

Vorbehalten die Rechte unserer Gesellschaft zu verwahren.

Sie hat dies mit Schreiben vom 5. Dezember gethan, indem sie sagte:

„Nach unserer Ansicht hat die dem h. Bundesrathe vorbehaltene Genehmigung der Statuten von

Eisenbahngesellschaften lediglich den Zweck, vorzusorgen, dass durch die Statuten den Vorschriften der Gesetze und der

Konzessionen ein Genüge geschehe, d. h. dass die Statuten nichts enthalten, was diesen Vorschriften zuwiderlaufen würde,

und dass sie über keine Materie stillschweigend hinweggehen, welche durch die Statuten nothwendig geordnet werden

muss. Dabei kann es jedoch unseres Erachtens nicht Aufgabe des h. Bundesrathes sein, über die Auslegung von

Gesetzes- oder Konzessionsbestimmungen, deren Anwendung dem h. Bundesrathe überhaupt nicht oder nicht in letzter

Instanz zusteht, massgebenden Beschluss zu fassen, und noch weniger wird es zulässig sein, dass sich der h. Bundesrath

durch das Mittel eines dem Genehmigungsbeschlusse beigefügten Vorbehaltes Kompetenzen verschaffe, welche ihm

weder durch Gesetz noch Konzessionen zugewiesen sind. "Wir können uns nun des Eindruckes nicht erwehren, dass

der h. Bundesrath mit seinem Genehmigungsbeschlusse vom 28. August d. J., beziehungsweise mit den Vorbehalten

zu demselben aus den hievor angedeuteten Grenzen in mehrfacher Beziehung herausgetreten sei; wir glauben aber

zur Zeit davon Umgang nehmen zu können, bezügliche Erörterungen anzubahnen; dagegen wollten wir nicht

unterlassen, diesen Vorbehalten gegenüber die Rechte unserer Gesellschaft nach jeder Richtung ausdrücklich zu verwahren

was anmit geschieht."

Die revidirten Statuten sind mit 1. Januar d. J. in Kraft getreten.

Im Laufe dieses Jahres sind von der Direktion betreffend Übernahme der Linien Effretikon-Wetzikon-Hinweil

und Sulgen-Gossau Verträge abgeschlossen worden, welche mittelst Spezialvorlage Ihrer Genehmigung in der nächsten

Generalversammlung unterbreitet werden. y
"Wir haben uns überzeugt, dass diese Verträge die beste Lösung des Verhältnisses sind, in welches unsere

Gesellschaft durch frühere Schlussnahmen nun einmal zu diesen wenig erfreulichen Unternehmungen getreten ist, und

empfehlen sie Ihnen daher zur Ratifikation.

Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Zürich, den 6. Juni 1885.

Im Kamen des Verwaltiuigsrathes der Schweiz. Kordosthahngesellschaft :

Der Präsident:
Dr. Römer.

Der Sekretär:
Dr. Hürlimann.
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Vou grosser Rragweite ersobeint dagegen der letzte Vorbebalt se), zumal wenn man damit andere Kundgebungen

dor Lundesbebörde zusammenbält, aus welvbon gefolgert werden bann, dass sie die àsicbt liegt, die Rrneuerungskoods

fallen bei einera Lüekkause mit den Labnen dem Lande snbsim. La keine gesstzlicbe Vorsebrift bestöbt, dass die

desellsobaften überbauet Krnsuerungs- oder Reservefonds anzulegen baben, so inass folgeriobtig ibnen aneb überlassen

bleiben, die àtklund Lobe der Lotirung dieser Ronds nseb eigenem Rimessen zu bestimmen.

^Vuk Llrund soleber Krwägungen luden wir die Direktion ein, beim Lnndesratbe gegenüber den üitirten Vor-

bebalten die Rsobts nossrer Desollsobaft zu verwabren.

Lie bat dies mit Lebreiben vom 6. December getban, indem sie sagte:

„Kaob nnserer àsiobt bat die dem b. Lundssratbe vorbebalteno Donebmigung der Ltatuten von Kisenbakn-

gesöllsebaften lediglieb den Rwsok, vorzusorgen, dass dnreb die Ltatuten den Vorsebrilten der Desetze und der Kon-

Zessionen ein (Zenllgs gssebebe, d. b. dass die Ltatuten nicbts entbalten, was diesen Vorsebrikten Zuwiderlaufen würde,

und dass sie über keine Klatsris stillsebweigend binweggebon, welobs dnreb die Ltatuten notbwendig geordnet werden

muss. Dabei bann es Hodoob unseres Rraebtens niebt Aufgabe des b. Lundesratbes sein, über die Auslegung von

Gesetzes- oder Konzessionsbestimmungen, deren Anwendung dem b. Lnndesratbe überbauet niebt oder niebt in letzter

Instand austobt, massgebenden Lesekluss zu fassen, und noeb weniger wird es zulässig sein, dass sieb der b. Landes-

ratb dnreb das klittel eines dem Genebmigungsbsseklusse beigefügten Vorbebaltes Kompetenzen versebatke, welvbo ibm

weder durvb Gesetz noeb Konzessionen zugewiesen sind. V'ir können uns nun dos Rindruebes niebt erwebren, dass

der b. Lundssratb mit seinem Gsnebwigungsbesoblusso vom 28. Kugust d. d., beziebungsweiso mit den Vorbebalten

zu dowselben aus den bievor angedeuteten Grenzen in mebrtavkor Leziebung korausgetroten sei; wir glauben aber

zur Reit davon Umgang nebmen zu können, bezügliebo Rrörtorungen anzubabnsn; dagegen wollten wir niebt unter-

lassen, diesen Vorbebalten gegenüber die Reekto unserer Gesellscbsft naeb Heder Licblung susdrüeklieb zu verwsbren

was anmit gesebiobt."

Die revidirton Ltatuten sind mit 1. dsnuar d. d. in Krakt getreten.

Im Laufe dieses dabres sind von der Direktion betreffend Dbernabme der Linien Rtfretikon-^Vetzikon-Linweil

und Lulgon-Gossau Verträge abgsseblossen worden, welobs mittelst Lpezialvorläge Ibrer Genebwigung in der näobsteu

Generalversammlung unterbreitet werden. ^
>Vir baben uns überzeugt, dass diese Verträge die beste Lösung des Verbältnissos sind, in welobes unsers

Gosollsobaft durob frübere Loblussnabmvn nun einmal zu diesen wenig srfreulieben Dnternekmungen getreten ist, und

empkeblen sie Ibnen daber zur Ratifikation.

Genebmigon Lie, Rit., dis Versieberung unserer vollkommenen Doobaobtung.

Rüriob, den 6. duni 1835.

Im Xilinen ties Ver^iiltmiAsratlieL <1er 8<àà. >«r<Io8tI»îlIiiiKe8pIl8eIiiìft:

Der Lräsident:
Dr. kömer.

Der Lekrstär:
Or. làlimann.
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